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RS OGH 1985/11/26 4Ob124/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1985

Norm

ABGB §879 BIIh

AngG §40

Rechtssatz

Der zwingende Charakter des gesetzlichen Entgeltanspruches des Arbeitnehmers schließt nicht aus, daß er sich einem

Dritten gegenüber, der seinem Arbeitgeber, dieses Arbeitsentgelt refundierte und damit seine Ausbildung 7nanzierte,

unter bestimmten Voraussetzungen grundsätzlich zur Rückzahlung dieser Beträge rechtswirksam verpflichten kann.

Entscheidungstexte

4 Ob 124/85

Entscheidungstext OGH 26.11.1985 4 Ob 124/85

Veröff: RdW 1986,185 = SZ 58/189 = ZAS 1987/15 S 124 (Dusak)

Schlagworte

SW: Angestellte, Lohn, Gehalt, Wirksamkeit, Unwirksamkeit, Sittenwidrigkeit, Gesetzwidrigkeit, gute Sitten, Dienstrecht,

Arbeitsrecht, Rückerstattung
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